
 

Satzung der Hochschule Fulda – University of Applied Sciences für das Auswahl-
verfahren in zulassungsbeschränkten Studiengängen vom 11. Dezember 2019, ge-
ändert am 12. Februar 2020 

 Senatsbeschluss: Inkrafttreten: Veröffentlichung: 

Satzung 11.12.2019 01.12.2019 AM 28-2019 v. 16.12.2019 

1. Änderung 12.02.2020 01.05.2020 AM 2-2020 v. 26.02.2020 

    

 

Der Senat der Hochschule Fulda hat folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 

Diese Satzung regelt das Verfahren, die Kriterien und die Entscheidungen für die Betei-
ligung und Auswahl von Studienbewerber*innen im Auswahlverfahren der Hochschule 
gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes über die Zulassung zum Hochschulstudium in 
Hessen (HZG) in den Studiengängen, für die eine Zulassungszahl festgesetzt ist. 

§ 2 

(1) Die Hochschule führt das Hochschulauswahlverfahren nach Maßgabe des § 5 HZG 
studiengangspezifisch durch. 

(2) Bewerber*innen können in ihrem Zulassungsantrag bis zu drei Studiengänge benen-
nen. Mit dem Zulassungsantrag sind die der Auswahlentscheidung zugrunde zu le-
genden Unterlagen in deutscher Sprache oder ggf. in einer amtlich beglaubigten 
Übersetzung ins Deutsche in elektronischer Form über das Webportal der Hochschule 
einzureichen. Als Unterlagen können insbesondere verlangt werden: 

• ein Lebenslauf 

• Zeugnisse und Bescheinigungen über Praktika sowie Berufsausbildung und Be-
rufstätigkeit 

(3) Am Hochschulauswahlverfahren der Hochschule wird nicht beteiligt, wer 

1. nicht innerhalb der Ausschlussfristen (für das Sommersemester bis zum 15. Ja-
nuar, für das Wintersemester bis zum 15. Juli) den Zulassungsantrag mit den er-
forderlichen Bewerbungsunterlagen bei der Hochschule Fulda eingereicht hat, 

2. unter die Quote nach § 22 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Hessische Hochschulzulassungsver-
ordnung (HHZV) (ausländische Staatsangehörige und Staatenlose, die nicht Deut-
schen gleichgestellt sind) fällt, 

3. nach § 31 Abs. 1 HHZV (früherer Zulassungsanspruch nach einem Dienst) oder 
nach § 41 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 4 HHZV (Zweitstudium, Wartezeit oder Härtege-
sichtspunkte) zuzulassen ist. 

§ 3 
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(1) Die Hochschule trifft in den in der Anlage zu dieser Satzung genannten Studiengän-
gen die Auswahlentscheidungen für die Studienbewerber*innen und entsprechend § 
5 Abs. 2 HZG anhand folgender Auswahlkriterien: 

1. Ergebnis der Hochschulzugangsberechtigung für das gewählte Studium (Note und 
Punkte), 

2. gewichtete Einzelnoten der Hochschulzugangsberechtigung, die über die fachspe-
zifische Eignung Auskunft geben, 

3. Ergebnis eines fachspezifischen Studieneignungstests, 

4. Ergebnis eines Gesprächs oder anderer mündlicher Verfahren, die von der Hoch-
schule mit den Bewerber*innen durchgeführt werden, um Aufschluss über deren 
Eignung für das gewählte Studium und den angestrebten Beruf zu erhalten, 

5. Art einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder Berufstätigkeit in einem aner-
kannten Ausbildungsberuf, die über die fachspezifische Eignung Auskunft gibt, 

6. besondere Vorbildungen, praktische Tätigkeiten, außerschulische Leistungen o-
der Qualifikationen, die über die fachspezifische Eignung Auskunft geben, 

7. schriftliche Ausarbeitungen oder Abhandlungen, insbesondere Essays, die über 
die fachspezifische Eignung Auskunft geben, oder 

8. eine Verbindung von Auswahlkriterien nach Nr. 1 bis 7. 

(2) In Studiengängen, die nicht in der Anlage aufgeführt sind, erfolgt die Auswahlent-
scheidung ausschließlich nach § 5 Abs.2 Nr. 1 HZG (Ergebnis der Hochschulzu-
gangsberechtigung für das gewählte Studium). 

§ 4 

(1) Das Dekanat setzt für jeden Studiengang, in dem ein Auswahlverfahren durchgeführt 
wird, zur Vorbereitung der Auswahlentscheidung eine Auswahlkommission ein, die 
aus mindestens zwei Mitgliedern der Professor*innengruppe besteht. Der endgültige 
Vorschlag für die Rangfolge der Studienbewerber*innen wird von den Auswahlkom-
missionen unter Berücksichtigung der für den jeweiligen Studiengang maßgeblichen 
Kriterien gebildet. 

(2) Die Auswahlentscheidung wird von der die Hochschule leitenden Person (Präsi-
dent*in) getroffen.  

(3) Bei Ranggleichheit bestimmt sich die Rangfolge gemäß § 5 Abs. 3 Satz 2 HZG über 
die Auswahl nach der Wartezeit. Besteht danach noch Ranggleichheit, wird vorrangig 
ausgewählt, wer dem Personenkreis nach § 3 Abs. 3 Satz 1 HZG angehört und durch 
eine Bescheinigung glaubhaft macht, dass der Dienst in vollem Umfang abgeleistet 
ist oder bei einer Bewerbung für das Sommersemester bis zum 31. März und bei einer 
Bewerbung für das Wintersemester bis zum 30. September im Umfang der gesetzlich 
vorgeschriebenen Mindestdauer abgeleistet sein wird, oder wer glaubhaft macht, 
dass bis zu diesen genannten Zeitpunkten mindestens 6 Monate Dienst nach § 3 Abs. 
3 Satz 1 Nr. 6 HZG ausgeübt sein werden. Besteht danach noch Ranggleichheit, ent-
scheidet das Los. 

(4) Die Studienbewerber*innen, die im Auswahlverfahren der Hochschule ausgewählt 
worden sind, werden von dieser zugelassen. Wer nicht ausgewählt worden ist, erhält 
von der Hochschule einen Ablehnungsbescheid, der über den Grund der Ablehnung 
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Auskunft gibt. Der Ablehnungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu ver-
sehen.  

(5) Im Zulassungsbescheid bestimmt die Hochschule einen Termin, bis zu dem die Ein-
schreibung zu erfolgen hat. Erfolgt die Einschreibung nicht bis zu diesem Termin oder 
lehnt die Hochschule die Einschreibung ab, weil sonstige Einschreibevoraussetzun-
gen nicht vorliegen, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. 

§ 5 

Diese geänderte Satzung tritt am 1. Mai 2020 in Kraft. 
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Anlage: Bestimmungen für die einzelnen Studiengänge 

 

Für die folgenden Studiengänge wird ein Auswahlverfahren aufgrund der vorstehenden 
Regelungen sowie der nachfolgenden besonderen Bestimmungen durchgeführt: 

 

 

 

1. Berufsbegleitender Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit (BASA-online)  

In dem berufsbegleitenden Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit (BASA-online) erfolgt 
eine Auswahl gemäß § 5 Absatz 2 Nr. 7 HZG nach einer Verbindung der unter a) bis c) 
aufgeführten Auswahlkriterien. Die Zahl der Teilnehmer*innen ist auf das Dreifache der 
Zahl der in dem Auswahlverfahren der Hochschule zu vergebenden Studienplätze be-
schränkt. Eingeladen werden die Bewerber*innen mit den besten Durchschnittsnoten. 

Im Auswahlverfahren werden insgesamt bis zu 30 Punkte vergeben. Die Auswahl erfolgt 
anhand folgender Kriterien: 

 

a) Auswahl nach dem Ergebnis der Hochschulzugangsberechtigung für das gewählte 
Studium (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 HZG) - bis zu 15 Punkte: 

Durchschnittsnote 1,0    - 15 Punkte 

bis 1,3    - 14 Punkte 

bis 1,7  - 13 Punkte 

bis 2,0  - 12 Punkte 

bis 2,3  - 11 Punkte 

bis 2,7  - 10 Punkte 

bis 3,0 -   9 Punkte 

bis 3,3  -   8 Punkte 

bis 3,7 -   7 Punkte 

bis 4,0  -   6 Punkte 

 

b) Auswahl nach dem Ergebnis eines fachspezifischen digitalen Studieneignungs-
tests (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 HZG):   
Einzeltest, Dauer ca. 15 Minuten - bis zu 5 Punkte.  
Die Vergabe der Punkte erfolgt anhand folgender Kriterien: 

• Umsetzung von schriftlichen Angaben in ein exemplarisches digitales Format der 
Antragstellung - (1 Punkt) 

• digitale Recherche berufsbezogener Informationen - (1 Punkt) 

• Ordnung der Relevanz von fachspezifischen Informationen - (1 Punkt) 

• berufsspezifische Informationen sinnverstehend lesen und erkennen - (1 Punkt) 

• schriftliches Dokumentieren einer Beobachtungssequenz - (1 Punkt) 
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c) Auswahl nach dem Ergebnis eines fachspezifischen Assessments zur Feststel-
lung der Eignung für eine zukünftige Berufstätigkeit in der Sozialen Arbeit (§ 5 Abs. 
2 Nr. 4 HZG):   
Diskussion in der Kleingruppe (< 6 Personen) zu Themen der Sozialen Arbeit, 
Dauer ca. 20 Minuten - bis zu 10 Punkte.  
Die Vergabe der Punkte erfolgt anhand folgender Kriterien: 

• fachspezifische Kommunikationskompetenz als sendende Person (bis zu 2 
Punkte) 

• fachspezifische Kommunikationskompetenz als empfangende Person (bis zu 2 
Punkte) 

• Selbst-Reflexionskompetenz bei einem exemplarischen Diskurs zu beruflichen 
Aufgaben (bis zu 2 Punkte)  

• Verständnis der Perspektive von Adressaten Sozialer Arbeit (bis zu 2 Punkte)  

• Bezug auf einen Aspekt der Werthaltung und Ethik Sozialer Arbeit (Code of 
Ethics) im Gespräch (bis zu 2 Punkte) 
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2. Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit (BASA-P) 

(1) In dem Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit erfolgt die Auswahl nach folgenden Kri-
terien: 

a) zu 50% nach dem Grad der Qualifikation (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 HZG) und 

b) zu 50% nach praktischen Tätigkeiten in einschlägigen Praxisfeldern der Sozialen 
Arbeit, die aufgrund der erworbenen Erfahrungen und Kompetenzen über die fach-
spezifische Eignung Auskunft geben (§ 5 Abs. 2 Nr. 6 HZG). Dabei ist die Dauer 
der praktischen, einschlägigen Tätigkeit im Bereich der Sozialen Arbeit maßgeb-
lich. 

 

(2) Einschlägige Praxisfelder sind: 

a) Freizeitgestaltung (z. B. Kinder, Jugendliche, Menschen mit Behinderung, Leitung 
oder Mitarbeit in einer kirchlichen o. ä. Jugendgruppe, Mitarbeit bei Jugendfreizei-
ten, Leitung einer Kindersportgruppe etc.) 

b) bildende oder erzieherische Tätigkeiten (z. B. in KiTas, Schulen, Jugendarbeit, 
etc.) 

c) organisatorische/administrative/beratende Tätigkeiten im sozialen Bereich (Orga-
nisation von Angeboten, Abrechnung von Leistungen etc.) 

d) Zivildienst und Bundesfreiwilligendienst, wenn in dessen Rahmen betreuende, bil-
dende, erzieherische oder organisatorische/administrative/beratende Tätigkeiten 
geleistet wurden 

e) Freiwilliges Soziales Jahr wenn in dessen Rahmen betreuende, bildende, erzie-
herische oder organisatorische/administrative/beratende Tätigkeiten geleistet wur-
den 

f) sonstige Praxisfelder im Bereich der Sozialen Arbeit, die im Hinblick auf Erfahrun-
gen und Kompetenzen mit den unter a) bis e) genannten vergleichbar sind. 

 

(3) Einschlägige, praktische Tätigkeiten sind bis zum Bewerbungsschluss (15. Juli) anre-
chenbar. Sie müssen, um einen Kompetenzerwerb sicherzustellen, mindestens in ei-
nem wöchentlichen Umfang von 10 Stunden über mindestens 2 Monate ausgeübt 
worden sein. Mehrere Tätigkeiten können addiert werden, wenn sie jeweils mindes-
tens in einem wöchentlichen Umfang von 10 Stunden über mindestens 2 Monate aus-
geübt wurden. Berufliche und praktische Tätigkeiten, die Inhalt der Hochschulzu-
gangsberechtigung oder einer Ausbildung sind, werden nicht angerechnet. 

(4) Verfügen weniger Bewerber*innen über eine praktische Tätigkeit in einem einschlägi-
gen Praxisfeld als Plätze im Auswahlverfahren zu vergeben sind, erfolgt die Auswahl 
der Bewerber*innen für die verbleibenden Studienplätze nach dem Grad der Qualifi-
kation. 

(5) Bewerber*innen, die in beiden Quoten gemäß Absatz 1 zu berücksichtigen sind, wer-
den auf beiden Ranglisten geführt. Bei der Auswahl werden die Ranglisten in folgen-
der Reihenfolge berücksichtigt: 

1. Auswahl nach der Dauer der einschlägigen, praktischen Tätigkeit Absatz 1 b), 

2. Auswahl nach dem Grad der Qualifikation, Absatz 1 a). 
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